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Präsilldenrt; [)r. IDr. IHiundih.lammer ,eröffnet d1e Sit
zung um 9 Uhr 1 Minute. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich 'eröffne dtie 164. 
Vollsitzung des Bayeoc-:ischen l.Ja-nidtag,es. 

Der !Schri[tfüh11er V 1erli:es<t das y,erneichnis der 
vorlieg-enden !Eip.tschwdigung1en. 

Gräßler, iSchrd:f,tfülhr,er: Nach Art~ei 5 .Absiatz 2 
des A:u1fw.andsentschäd:iigiungsgesetzes sind entschul
mgt oder 1bemJ:au1bt die Ahgeoridneten Dr. Baum
gartner, He1hringer, :Demeter, lDr. Eckha11dt, Eder 
von und zu Frianckenstein, Ge1gienrw1arth, Geiger, 
Ha.gen Geor,g, von !Han:iiel-Nj,ethiammer, Kaii:5er, Ker
!ber, L·echneD'.' Hans, Lutz, il.VLerig1er, Dr. Müller, Pi<elh
ler, Red.chl, Roßmann, Dr. Schönecker, Dr. Seitz, 
Sichler, 1Simmel, 'Dr. Soenning, Stöhr, \Dr. Weiß und 
Dr. Wüll:ner. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum v·orläufi,g1en 
Sit:ziungsver1auf möcht·e >ich folig·endies !bemerken. 
Nach dem 1Rest der T1aig1esordnung, ider noch am
Z'Ularbeiten is1t, ersch,eint es nicht notwendillg, mor
gen noch eine VoJ.l:s~tZIUilg 1arnm1beraumen. Wir 
werden 1also ffu di!esie Woche dtl!e Volisitzung,en 
vomussichtlich heute ·mittaig heel1!den. Für heute 
nachmittag sind Fraktionssitzung1en v·orgeseihen. 

Ich ruife 1aiuf im Verfolg der 1. Nachtria.gstages
ordnung den 

Entwurf eines Gesetzes über verunstaltende . 
Außenwerbung (Beilage 3773). 

Den Bericht ·Uber die Beratungen des Ausschusses 
für Wirtsclmft und. V1er.~ehr (Beilage 4438) erstattet. 
1der Herr .Albgeondnete Al:bert; -ich 1erteihl!e ·ihm das 
Wort .. 

Albert (SPD), 1Berichterstatter: Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Der Ausschiuß für Wirt
schaft 'und Verkehr ihat sich in 6 1Sd.t:zm[]Jgen mit 
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dem vom Plenum zweimal zmrückverwiesenen Ent
wurf. eines GesretZies über vexunstaltende .AJußen
we!'lbung {Beilage 3773) 'beschäftigt. GriuI1!dki.g1e für 
diesen Gesetzentwurf :bi1dete der LiaD!dtagsb~schluß 
vom 21. Juni 1951, durch den d.ire Staa,tsregrerung 
beawftragt wurde, ,e~nen Gesetzentwurf g'emäß 
Art1kel 141 der 'bayerischen V:erfassung vorzu
legen. 

Es er1ho1b sich zurlächst rd1e Frag,e IJJach der Zu
ständig,k,eit. Die Staatsregierung v,ertrat die A:uf
fassung, 1daß Artik!el 75 rdes Grundgesetzes nur 
RahmenvorschrJften für den Naturschutz und die 
Landespflege 'ZJU'läßt, so daß also der Er1aß eines 
die Materie im eiinzeJnen regelnden Bundesg,esetzes 
nicht zuläss1g sei. Bek,annt wurrde, daß Nordrihein
Westfa1en die Beriatung,en über ein ähnliches Gesetz 
li.m November 1952 ,a:bige'brochen halbe. Der Gesetz
entwurf hat 1ebha[tes Interesse :im ganzen Bundes
gebiet ausgelöst, was idariaus zu ,ersehen ist, daß 
sich Sachvfäständige 1aus Wirtschafts-, V:erk,ehrs
und Naturschutzeinrichtung1en, die ,in:s1gesamt 36 
OrganisatJonen vertreten, 1an der V:or'bere:Hung des 
Gesetzes beteiligt halben. Ziel 1aller dieser Organi
satiohen war es, eine 11',echtliche Zersplitterung, die 
bisher .best,anden hat, mit ibeseli.tigen 'ZJU ihelfon. 

In diesem Zusammenhang muß ,erwähnt werden, 
diaß das Bundess~paßenverlkehrsgesetz eine Teil
r·eigerung an den Bundesstriaßen und Aluto:bahnen 
vom Gesichtspunkt 1der Verkehrssichenheit her 
bringt, was irgendwie 'auch unsere q,eset:zies,vorlage 
tangiert. 

Ziiel rdies'es Gesetzes soll sein, das Orts- llmd Land- · 
sch8!fts:bi1d vor Verunstaltung 'ZU schützen. Mit 1allen 
Interessenvertretern kam in der FPa:g,e der Wer
bung in rder freien L1ail!dsch1afrt Übereinstimmung 
z,ustande. Man w:ar sich darüber 1einig, daß in der 
frei·en Landschaft ·di1e Wier'bung gru111dsätzMch ver
boten sein so11. 

Heiß umstritten w1ar währ,end der Ausschuß
beratlmgen die Fra.ge, •Oib eine Genehmigungspflicht 
für ,a J J ,e WeribemaßnaihmE;n eingeführt werden soll. 
In di1esem Z1us1a:mmenha:ng wurde 1auch von einer 
Geschm1acksz·erusur ,g,esprochen, Ding,e, die zwar 
lllicht im Z1usammenhang miteinander stehen, ,aJber 

· die Di:skus1sion um idie Frage hat nicht zuletzt 
dazu geführt, daß dias Plenum rdie BeJ:randhmg aus
gesetzt lUlld die .Z'l1l'ückvfäweisung an Iden AJusschuß 
für W:irtsch,art rund V:erkehr und schließlich an den 
kulturpo:litdschen Ausschuß ver1aI11gt hat. 

Der unsprünig'ld.ch,e Reg:i1eru111gsentwurif sah diie 
Geneihmignmgspflicht für :alle Maßnahmen der 
Außenwer.bung vor; 1eine im :Flächenmaß begrenzte 
W:er1bU:tlJg am Ort rder .Leistung sollrte genehmi
g'Ulllgsifreli. s1ed.n. iEs war daran 1gedacht, 'auf jeden Fall 
bei 1gegeibener VerunstaJ.tung eine Ent:ßernung zuzu
lassen. Frei11rl.ch läßt sich id'.aibei nicht hestimme:h, 
olb eine W:e.ribemaßnahme giut oder schlecht ist, 
besonders dann, wenn diese Frage mit rdem Zoll
stock 1entschd!eden weDden soll. Diese Auff.assung 
W1UI1de :im .AJU.sschuß immer wieder vertreten. 

Der Ausschußentwurf verbietet 1also Werbemaß
nahmen in der 1foeien Landschad:t, setzt jedoch 

Bauwerke d.n rder freien Landsch,aift :solchen in der 
g:eschlossenen Ortschaft gleich, wenn der Begriff 
„Ort der L,ed.stung" zutrif:lit. Als Ort der Leistung 
i:st :nicM nur 1d:iie lProdruktions-, :sondern. aiuch die 
Vertrieib:sstätte, nicht nur das Gebäude, sondern 
der :geogPaphi:sche Begriff „Ort" 1anzrusehen. 

Rek1ame- und Hinweiszeichen werden im Gesetz 
deutlich voneinander iunterschieiden. Hinweise auf 
Gastsfätten, T,ankst'e'!Ien iund ReP'araturwerkstätten 
sollen nach rden Beratungen im Wi'rtschafts,aus
schuß 1großzrüg1g heihandelt werden. 

Orts- und KreiissatZiungen !können die Genehmi
gungspflicht für he1sonders schutzwüridi:ge Ortsteile 
oder B8!uwerke aussprechen, was 'auch bisher schon 
nach Al't. 22 :b Albs. 2 und 3 des hayerischen Polizei
stmd'gesetzrbuchs möglich war. Bei \,i':erunstaltungen 
ist di:e Entfernung des W:eribemittels mögld.ch, auch 
wenn eine Genehmilgung nicht notwendig war. 

Neu ist rdie Einfüh'l'lung ider Werrbeheiräte. Die 
W:er1beibeiräte sind ·beim Er1aß dier Kretis- und 
Ortssatzrung,en zu hören iund sollen 1bei schwierigen 
Entscheidungen die Beihönden beraten; sie sollen 
aber auch positive Lösungen entwickeln und bei 
den Ausführungs'bestimmungen md.twiTken. 

Diie Vorlage ist im Wirtscha<fts1au.sschuß in der 
Schluß31bstimmung mit 18 Stimmen gegen 1 Stimme 
bei 2 Stimmenthaltung1en angenommen worden. 
Ich idiarf !'h:l.1!en empfoihlen, rdem Beschliuß des Wirt
schafts:au:sschusses beizutreten. 

Pr~sident Dr. Hundhammer: ·Ülber die Beratungen· 
des Ausschusses für Rechts- und Verifass1ungsfra,gen 
(Beiüage 4438) 'berichtet Herr A!bgeül'ldneter Dr. Jüng
ling. Ich 1erteile ä.hm das Wort. 

Dr. Jüngling (CSU), Berichterstatter: Herr Prä
s:üdent, meine sehr Viel'ehrten Dam,en und Herren! 
Der 'Rechts- und V:en:fia:ssungs1au!Ssohuß h!at sich in 
zwei Sitzung,en mit dem EntW!lT>f rdes Gesetz.es über 
v'el'IUnstaltende Außenwel'lbung befaßt, unrd zwar in 
idier 148. und 164. Sitzung. Berkhterstatter war ich, 
Mitlberä.chterstatter Herr KoUerge Dr. Raß. 

Wil' mußten uoo mit 1dem wesentlich abgeän
derten ®ntwurf, wie 1er uns vorgelegt war, hin
sichtlich seiner rechtlichen Würdiig1unig 1bef.assen. 
Der Reg1erungsentWlli'f - das wurde vom B e -

· r i c h t 1e r s t a t t ·er 1C11us.ged:ürhrt - ve!'ldient vor 
der Fassung, die der Wirtschaftsaus1schJUß vorgelegt 
hat, 1den Voroog, urn:d zwar vor aHem deshalb, 
weil er eine einheitliche und e:ine klJa!'le RegelU:Illg 
1awf :diesiem so schwierigen IUTI!d wrichti!gen Gebiet 
sch1ad:fon könnte. Währ,end der Regforulllgsentwurf 
die gr.undsätzliche Genehmig0ungspflicht vorsieht, 
hat der urnge1ar1beitete Entwurf rden Gedanken fest
g,ehalten, rdaß rdie AußenweTibung in d1er freien 
Landschaft v,er1boten sein runJd daß den unteren 
V:erwaltungshehörden eine ,afilg,emeine Beseitig:ungs-
1befugnis zugestandien. we11den soll. 

In den Ausema:nJdernetziungen haben die Be -
r i c rh t e r s t .a t t e r. 18!uch die Frnge awfgeworfen, 
ob u:nid wcteweit die geltenden Bestimmungen, 
nämlich vor ·aUem die Vierol'ldnung il'ber die Bau
g,e:staJ.tiung a1us 1dem Jahre 1936, die ibayerische Bau-
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ordrrung und das Nraturschutzgesetz, weitierhin 
Geltung haiben, da es sich :bei dem neuen Gesetz 
um eine lex spedalis handelt. Die Hel'lichterstatter 
vertr.ate:n rdie A'Ulffässung, «daß die Baugestaltungs
verovdDJUTIJg 1aus dem J1ahre 193·6 1als nunmehr 
bu'.tlldesrechthlch g1eJtende BestimmlllThg weiterhin 
Gillhlgilmit !habe. Die 1gileiche Aufafiassung v•ertra:ten 
si.e für die .einschlä;giigen Bestimmungen des Reichs-· 
na tunschu tzg.esetzes. 

Während siich die große Mehrheit des Ausschusses 
für d1e F1assung entsch·1ed, drre der W±rtschaftsaUJS
sch1Uß empforh1en hatte, il'üelten ·ed.n~ge wenige Mit
g1ieder des Rechts- !Ulld VerfassungsausschTuSses 
diarian fest, daß die Neufa.ssung ·eine grundlegende 
Veränderung, vor al1em auch .im V!ol:lzug des Land
schaftsschutz.es rberdeute. iBesondens. rder Herr Aibge
o:rdnete Lang ist es g.ewesen, der dar1auif 1cvufmerk
s:am gemacht hiat, rdaß •es sich um 1ein schlechtes 
Gesetz hand1e UilJd daß man von der Reklame 
totgedrückt würde, wenn man mit diesem um
g·eänderten Ges:etz •ar1bedJten müßte. Der rRecht- und 
V•erifassuil!g.siausschuß .11e;g•te Wert d.al'auif, daß, w.enn 
schon. rder vom Wirt.schaft.s1a;u:sschuß ·empfoh1ene 
Entwul'f von rder überw~egenden Mehrheit 2'Um 
Gesetz 1erihoben •werden sollte, weni.gs1tens iim Voll
:;mg noch das für 1eine sorgfältiig.e und priaktische 
Handhaibung geschafdlen werden sone, was er
reicht werden 1kiann. v;or 1allem so[i.te 1bei :der 
Anwendung rdes Gesetzies über O:ridnungswidrig
keiten rdie ll.VIöglichlked.t gerg.erben sied.n, 1eiine störende 
Reklame riasch ·eims1twei1en iZU :beseitig'en, soweit 
dies im öffentlichen Interesse 1erforder1ich rist. 'Das 
wm1de noch !in dlas Gesetz 1ei:ngeibaut. Weiterhin 
wurde die ll.VIöglichketi.t g·esch1arfüen, daß die Ver
waltungsbehörden im Rahmen des Gesetzies zrur 
Unter•bindung von Re1klame in der freien Larrd
sch1afü 1besondere .kr1eisr.ech1tliche Older ortsrechtliche 
Vorschriften 'er.1assen. 

Im L1aufe der Besrpr·echu:ng des Gesetzentwurfs 
wird Ge[egenihetl.t sein, zru diesen Punkten im ein
z.elnen n:och Stellung zu nelhmen. Der Entwurf, der 
Ihnen j•etzt vorli:eigt, isit ,auch noch •vom kuJ.tur
pold.tischen Ausschuß lbearibeitet wortden. Dort ist 
d]e KjannJhestimmung rdeis Artikels 3, woruach ·eine 
vePunsita1tende Rekl1ame •beseiügt w:erden lmnn, in 
eine Muß- oder SoJJ.vorschrift umfö001JUliett wor
den, indem bestimmt wurrde, daß ·die Verwaltungs
behörde die Beseitigung der unzulässigen Werbe
anlag•en 1anordnet. 'Da es s·ich dabei um eine ma
terielle Änderung des Gesetzes handelt, wäre es 
meiner Ansicht nach notwendig geweS'en, den Ent
wur1f nochmals dem Rechts- und Vierfassiungsaus
sch uß vorzulegen. 

Ich dlasse 1zusammen: 1Der Rechts- un1d: V:erfas
suDJgs.aussch1Uß ihat rdite in der Beilaige 4438 vorlie
gende Formulterung mit iüiberwrieg,eDJder Mehl'lheit 
dem Haius :zmr Annahme 1empfoh1en. · 

Präsident Dr. Hundhammer: Ue!ber die Beratun
gen des Ausschusses für kulturpol!itischie Aifllge
le.genhe]ten {Bei1ag.e 4631), der sich ebenfalls mit 
dem .Entwrur1f rbeif.aßt hiat, :berichtet der Herr Ab
geordn~te 'Dr. Schedl; rich 1ertei1e ihm das Wort. 

Dr. Schedl {CSU), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine 'Damen und Herren! Auch ich lmnn mich 

-, nach den vor.aJU\S•gegang•enen D.arste11u!t'l!gen d.n der 
Benichterstattung seihr kiurz ::!lassen. Der kurl.tur
po1iitischre Ausschuß. !hat ihei seinen lßeriatungen den 
vorHe.g.enden Ge.s·etzentwlllrf '.Illach dem GrUDJdsiatz 
überprüft: Inwieweit s!i.nd 1hiier rrne berechtigten 
FoPderuDJgen von Landsch1afts- und •Denkma1.schutz 
mit den 1berechttligten Fol'lderungen der Wirtschaft 
in iEinkLang 1gebr1acht? Das ist 1an srich die Grund
fmgie, dte sich lbei der giesiamten Miatertie er.gi!bt. 

Der A'U:sschruß hiat im wesentlich·en den Formu
lierungen rder ibe-ilden Ausschüsse zugestimmt, die 
sich vorher mit dem <Entwurf ibefäßt ha1ben, das 
heißt, er hat jeweils dem einen oder anderen den 
Vorziug gege:ben. Sie sehen das im Detail aus der 

• Bei1age 4631. iDer ATuSschuß hat an zwei Stellen 
ÄndeTurng1en •eingief.ührt; di!e eine ist eine sprnch
illche ÄDJderung, rindern in Artikel 2 .A'.bs·atz 4 das 
Wort „insbesondere", das bereits im vorangehen
den Albs.atz 3 ·vorkommt, durch die Worte „vor 
aißem" •ersetzt WOI'lden rist. F·erner ist in Artikel' 3, 
wie her-e:its 1erwähnt worden ist, ddJe Formul1ierung 
„1D~e Kr.eii.sve:rw.al tungsbeihörde· ,kiann 1anol'ldnen" 
durch di.e ·Formuliienung „Die Kr.eisverwaltungs
beihöl'lde ordnet an" - näm1ich die Bese•it1gung un
zulässiger Wierbeanliag.en - ens1etzt worden, um 
j,eiden Zweid~el aius.z'U\Schließen, daß diie Beseiit1gung 
unzuläs.si1ger We:rlbean1aigen durch die Vrerrwaltungs
behörde durchgeführt werden muß und es nicht 
in iihr Ermessen .g.este[[t ist, 1ed.ne nach dem Gesetz 
unzulässtg•e W•eribe1an1ag1e :ru beseitigen. 

Der 1kultur:polrl.tische A!usschruß !hat iin Überein
stimmung mit den 1anweselllden Hierr·en Regierungs
vertretern die Allilffä1ss1ung v·ertreten, idlaß •der vor
l1~eg.ernde Geset2lentwurd' •eiine v1ernünftige, für die 
Prnxiis selhr br.auch!bare Kompromißlösung dar
stellt, und den Gesetzentwurf gegen 3 Stimmen bei 
·eliner Stimmenthaltung .angenDmmen. Ich ·empfehle 
Ihnen, sich den Beschlüssen des ikiuJturpo1itischen 
Ausschusses 1anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir tre·ten d.n die 
e r s t e L e s u n g des Ges·etzes .ein. Ich sch1aige 
vor, die 1a1Lg,emed.ne und di:e :besonrde:ve iErörter,ung 
zu verlbtiniden. - Eline Erinnerung erhie:bt sich dia
g.egen nicht. Wfr werden so verführen. 

Ich eröffne rille Aussprache und ·erteile rda.s. Wort 
als erstem Redner dem !Herrn Abgeordneten 
Dr. Jüngling. 

Dr. Jüngling r(OSU): Sehr g•eelhrter Herr Präs·i
dent, meine !Damen .UDJd Hewen! .Es !ist Ihnen, 

. Herr Präs1dent, hl dd:eseT Stunde ed.n Antrag vor
gde.gt wol'lden, der von den Albg1eondneten Lang 
und einer Reihe 1ander:er Kol1e.g·en - auch von 
mir - 1unter.z·eichnet dst uil!d zum ZJ:ell ihat, die 
Regierungsvorlage wiederherzustellen. :Der Antrag 

. !hlat foJgenden Wortlaiut: · 

Der Landtag wolle beschlfreßen: 

D~e Regiel1U11gsvor1age {Bei1agie 3773) wird 
wird unter Streichung des ArtikeJ.s 3 Z.iiffer 1 
Albsatz a wdiederheTg.es1Jellt. 
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Ich möchte in foJigendem lwrz 1ausführen, was der 0 

Anfaß :zu diesem Antrag ig1ewes1en !ist. Niemand 
unter 1den Antragstellern verwehrt es der Wirt
schiaft, dne v·eirnünftige rund anständige Reklame 
zu lbetred.Jben, we.il wir alle davon überne1Ugt sind, 
daß bei der Entwicklung unserer Wirtschaft und 
bei der großen Beiel:e1Utung, rdiie ihr ;zukommt, selbst
verständHch idiie We11bung - eine g;ute unid auch 
eine modeirine Werbung - nicht ·e:ntbe!hrt werden 
kann. Wer durch unser V.aterland fäthrt, durch die 
Stärdte und Dörfer, foann 1dJ1e Beolbachtung machen, 
daß dJe Au~:enwe.vbung in IC'Len letzten J1a!hren Wl!d 
Monaten in ·eJnem AUJSmaß 1ZUJg1en:ommen hat, das 
von j·edem, der seine Helimat lte!b ihat, nur be
daue1rt we1iden lmnn. „Es giibt FJrmen iund Unter
nehmungen, die !in :einer sehr anständigen und 
dezenten Art ihr.e Werbung lbetreiJben. Leitder gibt 
e1s .a'ber 1auch Werbemaßnahmen, dffie wir weg1en 
ihrer rücksichtsJosen marktschreierischen Art ab
lehnen müssen. Wir werden lin unser·em Leiben tag
täglich von früh his spät ang·erufen durch den 
Rundifunk, durch die Press1e, durch die Lautspr·e
cher, durch die 1Rek1lame im F'r·e1en. 

'(Zuruf: Kdno!) 

und auf diese und jene wirtschaftlichen Unter-
. Il!e!hmungen :hJingew.iesen. Wenn wir ed.nmal ihlnaius
gehen unid 1Unsere Ruhe halben wo111en, dann möch
ten wJr nicht .auch im Freien ;immer witeder einer 
aud':ßa11enden WeT1bull!g beg1e:gnen. 

Die Gedanken, die ich 1elben 1ausgeführt habe, 
sind im wesentEchen auch dlie Grundg1edanken des 
E1ntwurfu, rden die Regii:errtmg 1a1Ufgestellt hat. Dieser 
Regierungsentwurf mag manche Mängel aufzu
weis1en haiben, da:s eine ist gut an ihm: daß er 
eine 1einheli.thche RegeiJ.ung voriges·eb:en und vor 
a1lem den Grundsatz der Genehmigungspflicht auf
g.estellt hat. 1Man !hiat id!a.ge1g1en eing.ewendet, man 
würde den Ober!bfü:germed.stern rnl'd Landräten 
.g1eichs1am :cu vieJ:e Befugnisse ·eiinräumen, 1die Wirt
schaft, 1a1Uch die .anständlig werbende Wirtschaft, 
dem Bürokratismus, der K;1ed.ngetlsterei und Kleiin
krä:mer1ei dies·eir Origiane 1aussetzen. 1Ich weiß nicht, 
meine <Damen und HeTr·en, tbi:s jetzt siTIJd wir mit 
den Bestiimmungen, die wir ·gehabt haibren, dort, 
wo man sie vernünd'tig g1eihandiha:bt hat, rdoch auch 
zurechtgekommen, und wenn da und rdort einmal 
ein F:ehlgri::fif vorgekommen ist, konnte eir jeden
:ßalls riasch korrig:i:ert we'l'.1den. Wir haben einen 
Rechtsschutz, der 1auch ider we!'lbenden Wirtschaft 
ZJur \Seite steiht, und wir ihahen :edne Rechtspre
chung, föe :hci.ier klar1e Grundsätze 'herausg·esteHt hat. 
Ich 1e:riThll!ere nur .an die Entscheidung.en des Ver
fossungsgerichts:ho:ßs in 1den iFäUen Kitzingen und 
Bad Kässdng:en, in denen 1es sä.eh spe.zie'll um diese 
Fria.gen ihall!delt. Gerial(]1e in der Entsch1eildung des 
V.erfais:sungsg.erkhtshofä, dllie d1e Anordnungen der 
Stadt Baid Kissingen betri1fft, list der Gru!Il!ds1atz der 
Gledchiheit .aller vor dem Gesetz iheriaiusgestellt und 
da!bei d.TIISlbeson!diere 1eh11e Untensche:LduTIJg 'zwisch·en 
alteiinges1ess1enen und sich neu etahLieTenden Fir
men ·a!bgel1e:hnt worden. 

Wienn wiir in unserer Lan!dsch1aft, in 111nseren 
Städten 'll!nd 1Dönf3eTn zu einer Ordnung kommen 

wollen, dann mij.ßten wir meiner Ansicht Il!ach iam 
GrUT.lJdsatz ideT GenehmdigungspfLicht ffiesthaJ.ten. Man 
kann sich durchaus darülber 111nterhalten, wie man 
dilesen Grull!clsiatz lim ·einzelnen h.andhiahen und· ob 
man hier mit dem Maßst,aib arheiten soll, id:aß Re
klameschilder von einer bstimmten Größe ab ge
ll!ehmitgungspfHchtig· oder unt~r ·einer thestimmten 
Größe mcht geneihmägungspfli.chtig seien. Ich glaube 
aber, daß d1eser Gl'undsiatz deir w1eitg1ehend tbessere 
ist, und 1zwa:r vor 1a1l1lem des1hia]1b, weil er uns eine 
r.iesige Vierwaltungsaribeiit erspart - ich sag.e das 
Ge,genteiJ von dem, was mein li:etber Kollege 
Dir. Sch·edl früh:er 1aiusg1eführt hiat - d.n idiem Sinne, 
daß wir nicht mehr den langen Weg des Wider
stands überwinden müssen, den wir a;iiach deT vor
Liegenden F1assung 1gehen müßten, 'bis wir 1eill!e v,er
unstalten,de und veribotene Reik1ame w.iieder besei
tigt hätten. So, 'Wlie ies im jetzt vorli!egel1!den Ent
wuirf vo·rgeseihen fust, whid 1es sich in der Praxis 
wohil dahin a1USwitrken, daß die Rek1ame, bis sie · 
einmal hes1eittigt werden kann, ihren Zweck längst 
erfüllt !hat. Well!n der Grunldsatz, den ich vertrete, 
aU1frechterhaJten wird, dann kann die Ordnung, 
die wir 1anskehen, sehr wohl erreicht werden. Ich 
darf Sie d.n diesem Zusammenihang aiuf ein .Schrei
iben des Herrn Obe11biürgermeii:sters von Würzburg 
vom 23. April 1953 veTweiisen, deir uns damit das 
Muster einer Satzurng vor,gelegt !hat, die die Stadt 
Würzlburg zur Regelrr.mg des Rekl1amewesens und 
z1ur Bekämpfung 1des Rekl1ameunwesens erfassen 

' hat. Die Stadt Würzburg tei.Jt mit, daß sich diese 
Reigeilung - grundsätzlich Genehmigungspflicht -
seihr gut eingespielt ha!be, idaß vor allem auch die 
Vertreter der Wirtschaft sie durchaus gutgeheißen 
und 1begrüßt 1haben. Und was dn Wür.zburg, einer 
Sta1dt, die so fiuirchiföar ,zerstört war, die sich nun 
wä<eder aus den Trümmern 1erhebt '1und sich ed.n 
Il!eues Angesicht geben wm, mög1ich ist; da:s miuß 
auch ,anderswo möglich S'ein. 'Das muß vor allem 
a:uch hiins1icht'lich der Handhab111ng der Rek1ame in 
der &reien LaTIJdschad:t mög,}ich sein . 

Ich .errkenne durchaus an, daß auch währ·end der 
Be11atungen des Gesetzentwurfs von Viertreter.n der 
w:irtscha1ft ein 1all!ständiger Uil!d ,vernünfüger Stand
pu·Il!kt ieill!genommen wo11den :ist. Ich kann aiber 
nich~t 1anel'lkennen, daß .gewisse Kreise der ,werbe
wd.rtschaft 1gl1arcrben, ·sie würden von den Verwal
tungsbehörden, däe auch :ihre Pflicht 111nd Schuldig
keii.t tu:n müssen ul1!d 1auch 1a1US Vie11antwortung und 
Liehe 2,1u i!hre1r Heimat 1handeln, am Gäl1!geliband 
ged:ührt oder g1ar schikanierrt we11den. Dias liegt uns 
fern. Das wird niemals g1eschehen. Das würde auch 
eiin Gesetz niema,ls 1ZJulassen. 

Die Bedenlmn, die ich gegen diie decr;zeitig1e E\as
sUil!g des Gesetzes habe, ihahe ich dahin zmm Aus
d11uck gebmcht - ich wiederhole ·es noch einmal -, 
daß ich dice Hefürchtung hege: Wenn 1cinmal ein 
Freibrie.f g.egeiben ·ist, 1ZUJV1h~l 'Reklame, vor allem 
v,el'unstaltenide 1Rek1ame .anzUJbringen, dann äst es 
sehr schwer, diese Reklame w:Deder zu beseitigen. 
Wir haben 1in dem 1aibgeändeTten Entwu:I'lf bis zur 
letzten Sitzung des Rechts- und Verfassungsaus
schusses 1eine Bestimmung 1ge!hiabt, wonach die Be
seitigung 1auif Grund 1des Gesetzes üiheT Ol'dnungs
widrligkeiten venfügt werden sollte. Nun g·eht das 
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nicht, weiil dieses Gesetz .keiine Bes·eitigung, son
dern. n.ur ·eoine :Eoinzieihrung 1k!en.nt. 1Eme Elinzi!ehun.g 
ist mit ··einer Beseitii.g11l:Ilg nicht igle:ichz1usetzien.. Das 
sinid zwei gianz \nersch•iedene Begriffe. •In. der Praxis 
vo11ziieih:t HS sich auch 1g1anz anders; Es. mußte 1auch 
schon deshalb - das war eine Lücfoe, d:iJe dias Gesetz 
hatte - ·eiirne Bestimmung gescha1ffen werden, daß. 
man wenigstens einstweilen, !bevor der LLange Ver
wa1tungsr•ech tsweg oder de1r mx1entliche 1Rechtsweg 
e["Schöpft ist, wenn •es iln öffentlichen Interesse 
ge:boten ist, diie Beseitigung vorläufig anoridn.en 
und dem Antrag a1U1f g1er:ichtliche E:n.tscheiidurng aiuf
sch•iJe!bende Wirkiung v•ernagen .kann. 

Meine Damen rurnd Herr·en! Ich möchte die De
batte nicht in eine erreigte Stimmung führen. Ich 
möchte Siie 1aiber ,cJiringend !bitten, diiese Gesetzes
vor1age, irusibesondere aber Iden Antrag, den wir 
eingereicht. 1hcvben, noch einmal eine[' ernstlichen 
PrÜifong 'zu un.tenziehen. Man ·k!ann nicht ·sagen: 
Das Geset.z ist j•etzt fange 1genug iberaten; es mruß 
endliich einmal ve['1a:bschd:edet werden. Diieses Ge.setz 
so11 einma1l ·ein Vorbildgesetz für andere Bundes
länder werden. Sie wissen - das ist 1a1uch bei den 
Benatung·en schon z1Um Ausd['iuck gekommen-, daß 
eine Reihe von Ländern dar.auf wartet, was Bayern 
macht, daß vor allem auch dte Wer:bewirt
schaft wartet, was Bayern macht, unid in Artikeln 
beg['üßt, daß die KompromißlösU'nig, wie sie jetzt 
vorhegt, möglichst !ba1d v·er·a!bschiedet wird. 

Me•ine Damen und Herren! Wenn man ein gutes 
Ges·etz miachen will, das 1aud: Jaib.r·e hinaus w~rken 
soll, das eine so große Bedeutung hat und auch 
in das SittJ.iche hineinwirkt insofern, •a1s es s·ich um 
die Erhaltung unserer Landschaft Ull!d unserer Na
tur und um die Erziehung zu einem guten Ge
schmack handelt, dann miuß m1an behnrbsam .zu 
Werl\)e gehen und :dicvrf die iDing•e nicht üibereHen. 
Ich ibitte Sie: P.rüfon Sie unseren Antrag und ent
sch·eiden Sie dahin, daß dies•es Gesetz noch ·e:inmal 
gründliich durchbel]'."laten und nicht die Kompromiß
lösung, die hier vorliegt, verabschiedet wird, weil 
d1a1s •eine schlechte Lösu!tl!g wäre! Ich bin überzeugt, 
c1aß unser v·el'eihrter Herr Innenminister, der ein 
großer ·Freund unsereir 1bay•erischen Heiimat ist, mit 
di·es•em Gesetz niema1s einverstanden ~st und es 
ihm das Her.z schwe1r machen würc1e, wenn 1er zum 
Vollzug des Gesetzles in dieser Form beitragen 
müßte. 

'(Beifal.l bei de[' BP) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Red
ner folgt der Herr Abgeordnete Lang. 

Lang (BP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Nach dem Beschluß des Bayerischen La:i;id
tags vom Juni 1951 war ein Gesetz vorzulegen, das 
die immer mehr überhandnehmende rücksichts
lose und unsere bayerische Heimat verunstaltende 
Außenwerbung auf ein erträgliches Maß zurück
führen soll. Der erste Entwurf eines Gesetzes über 
verunstaltende Außenwerbung, wie das Gesetz 
lautet, der in der Beilage 3773 abgedruckt ist und 
vom Wirtschaftsausschuß auch beraten wurde, sah 

die Genehmigungspflicht der gesamten Außenwer
bung und der gesamten Werbeanlagen vor und 
vvurde mit Ausnahme des Artikels 3 auch gut
geheißen. 

Aus den Berichten der Berichterstatter ging 
heute leider nicht hervor, daß bei der ersten Sit
zung des Wirtschaftsausschusses die ersten zwei 
Artikel, die die Genehmigungspflicht enthalten, 
angenommen worden sind, und daß erst der Ab
änderungsvorschlag zu Artikel 3, den Absatz a der 
Ziffer 1 in Wegfall kommen zu lassen, abgelehnt 
worden ist. 

Meine Damen und Herren! Nachdem diese bei
den .Artikel mit der Genehmigungspflicht ange
nommen waren, wäre kein Anlaß gewesen, einen 
vollkommen neuen Entwurf vorzulegen, der die 
Genehmigungspflicht nicht mehr zur Grundlage 
hat. Ich bedauere, daß. die Entwurfsbearbeiter der 
Obersten Baubehörde dem Dru°cl{ sowohl des Wirt
schaftsministeriums als auch der Industrie und der 
Werbewirtschaft überhaupt nachgegeben haben 
und daß dann am Ende auch der Wirtschaftsaus
schuß selbst dem neuen Entwurf beigetreten ist. 

Der Regierungsvertreter hat den vorliegenden 
Entwurf einen kunstvoll aufgebauten Kompromiß 
genannt. Kompromisse sind nun meistens nicht 
gut; jedenfalls zieht immer ein Partner den kür
zeren. Dieser Partner war, wie eben immer, der 
Partner, der den kulturellen Sektor vertritt. Dieser 
Kompromiß geht leider so weit, daß sich nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes, wenn es vom Landtag 
angenommen wird, nichts ändern wird. Denn es ist 
nach wie vor der Kreisverwaltungsbehörde an
heimgestellt, unzulässige Werbeanlagen zu besei-

. tigen oder auch nicht .. 

Im Artikel 2 heißt es: „In der freien Landschaft 
sind Werbeanlagen unzulässig; zulässig sind dort 
nur Werbeanlagen am Ort der Leistung und Hin
wetl.se;eichen usw." In der freien Landschaft sdnd · 
also Werbeanlagen unzulässig. 

Im Artikel 3 wurde bestimmt, daß die Kreis
verwaltungsbehörde die Beseitigung anordnen 
mann. Also auch Mer .ist der :Rechts- 'Llnd Ver
fässu.ngsa usschiuß gestolpert; denn d!Les·eir Ar
tikel 3 war in krassem Widerspruch zu Artikel 2. 
Nach meinem Vorschlag ist dann im kulturpoliti
schen Ausschuß wenigstens diese Kann-Vorschrift 
etwas zu einer Soll- oder Muß-Vorschrift abgeän
dert worden. Nicht aber ist die Beseitigung zur 
Pflicht gemacht, so wie ich es vorgeschlagen hatte. 

Meine Damen und Herren! Das Gesetz, das nur 
Beschränkungen vorsieht, hat keine klare und ein
deutige Formulierung. Es überläßt alles noch nach 
wie vor dem freien Ermessen. Eine Rechtssicher
heit ist nicht gegeben. Wenn man will, kann man 
verbieten, aber man braucht es nicht. Wir haben 
nun Verbotsvorschriften seit Jahrzehnten in Stadt 
und Land schon gehabt. Bei Erlaß der Vorschriften 
wurde dann und wann auch noch ein Verbo.t aus
gesprochen. In dem Augenblick aber, in dem die 
Behörden auf Widerstand gestoßen sind, sah man 
davon ab, dem Reklameunfug Einhalt zu gebieten. 
Das, meine Damen und Herren, ist die Erfahrung. 
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Es ist ja auch schwer, und ich möchte sagen, .nahezu 
undurchführbar, eine Reklame sowohl in der freien 
Landschaft wie in den Dörfern und den Städten 
erst dann zu verbieten, wenn sie angebracht ist; 
denn der Betroffene wird doch mit Recht fragen: 
Warum haben Sie mir denn das Verbotswidrige 
meiner Werbeanlage nicht vor Anbringung der
selben dargelegt und klargemacht? Jetzt habe ich 
mein gutes Geld ausgegeben. Und er wird weiter 
fragen: Warum trifft es jetzt gerade mich und nicht 
den Nachbarn, der eine ebenso wenig geschmack
volle Reklame wie ich angebracht hat? 

Der A r t i k e 1 9 sieht zwar noch eine Genehmi
gungspflicht vo,r, aber wiederum nur in einer 
Rann-Vorschrift, so daß die Kreisverwaltungs
behörde keinesfalls zum Erlaß solcher Verbotsvor
schriften gezwungen werden kann. Man hat ein
gewendet, daß man den Bürger nicht so ans Gängel
ba.nd nehmen dürfte. Ja, man hat natürlich den 
Allerweltsartikel 2 des Grundgesetzes bemüht, man 
dürfe die persönliche Freiheit nicht beschneiden. 
Nicht aber will man wissen, daß es geradezu einer 
Willensberaubung und auch einem Eingriff in die 
Freiheit der Person gleichkommt, wenn man uns 
das Bild einer verschandelten Landschaft, eines 
verschandelten Dorfes und einer verschandelten 
Stadt zumutet. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

Na,ch solchen Einwendungen könnte man eigent
lich auch die Bauordnung aufheben, weil diese 
wirklich den Bürger 1bis in:s kleinste 1ans Gängel
band nimmt und weil diese die Genehmigungs
pflicht aufweist, bis, zur kleinsten Hütte herunter. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Und warum, 
Herr Kollege?) 

Meine Damen und Heuen! So füst ·erst vor ganz 
wenigen Jahren 1clie Beschränkung der Genehmi
'gu111gsp1fJ.icht auf Flächen ii'ber 20 Quadratmeter 
fallen gelassen worden und man verlangt heute 
auch für den letzten Quadratmeter Fläche beim 
Bau einer Hütte die Genehmigung. Die wenigsten, 
das will ich wirklich deutlich sagen, wissen, daß 
dieses Gesetz auch in Widerspruch zur Bauordnung 
überhaupt steht, einer Bauordnung, die in den 
§§ 6 und 7 verlangt, daß jede Veränderung der 
äußeren Gestaltung einer Genehmigung bedarf. 

Meine Damen_ und Herren! Niemand wird mir 
abstreiten, daß die an einer Giebelfront, an einer 
Hausfront, an einer Einfriedung angebrachte Re
klame die äußere Gestaltung und di,e Fassade ver
ändert. Die Bauordnung wird also mit diesem Ge
setz noch durchlöchert. Aber auch ein Naturschutz, 
ja sogar ein Landesamt für Denkmalspflege wird 
überflüssig, und die Arbeit .der Landbauämter, die 
wd:rk!lich ei:ne :ausgezeichnete Leistung ihinter S!i.ch 
ib.a'ben, willd .aus.geschaltet Auch idiie AI"beit der 
Heimatpfleger ist umsonst, wenn dieses lenden
lahme Gesetz mit seinem Kautschuk-Paragraphen 
in Kraft treten soll. 

Ein Vertreter unserer bayerischen Staatsregie
rung hat einen Wegweiser zur Heimatpflege her-

-----------~ 

ausgegeben - er hätte es jetzt nicht mehr nötig 
gehabt - unq hat Stellung gegen die Auswüchse 
der Außenreklame genommen. Er zitiert Professor 
Guardini, der im Kampf gegen die Maschinerie der 
Reklame eine Aufgabe sieht, die weithin nicht ein
mal geahnt, geschweige denn klargestellt und in 
Angriff genommen ist. überall, sagt Guardini, 
kapituliert der Mensch vor den Mächten der Bar
barei. 

(Zuruf des Abg. Bezold) 

Mit einer Unmenge von ähnlich lautenden Zitaten 
könnte die heutige Werbungsart kritisiert werden. 
Leider haben aber weder der Natursc;hutz noch die 
maßgebenden Behörden gegen dieses Gesetz Stel
lung genommen. Um so mehr haben sich natürlich 
Industrie und Werbewirtschaft bemüht, für die 
Beibehaltung der zur Gewohnheit gewordenen Re
klamewut einzutreten. Selbst der Staatsanzeiger 
hat noch einen Sprecher gefunden, und ein Redner 
im kulturpolitischen Ausschuß glaubte sogar, auf 
di:e soziale Not hinweisen zu müssen, die entstehe, 
wenn 40 000 Arbeiter der Reklameblechindustrie 
entlassen werden müssen. 

(Abg. Bezold: Nicht ganz mit Unrecht!) 

- Meine Damen und Herren, Herr Kollege Bezold! 
Warum denn immer diese Übertreibung? Diese 
.40 000 Arbeiter werden nach wie vor in Brot und 
Arbeit stehen, und es war niemals die Rede davon 
- auch Herr Dr. Jüngling hat darauf hingewie~ 
sen -, daß Werbeanlagen und Außenreklame 
einem strikten Verbot unterworfen werden sonen. 
Nein, nur Ordnung - und ich betone nochmals: 
nur Ordnung! - wollen wir in die Werbung hin
einbringen und allerdings der Hemmungslosigkeit 
Einhalt gebieten. 

Warum soll man denn nicht die Reklame, die 
vielen Schilder, auch irgendwo auf einer Sammel
tafel zusammennehmen? Ich brauche jetzt nicht dar
auf einzugehen, wie ich mir diese Ordnung vor
stelle, 

(Vereinzeltes Lachen in der Mitte) 

aber jeder )rnnn sich selbst Gedanken darüber 
machen. Es ist ja unverständlich, warum man diese 
Genehmigungspflicht überhaupt fürchtet, wenn 
man doch so sehr darauf b.edacht ist, geschmack
volle Werbung zu betreiben. Sie werden ja nicht 
leugnen - und mein Vo.rredner ha:t es ja schon 
gesagt -, daß die Werbung teilweise w.irklich un
erträglich geworden ist und bei jedem Schritt und 
Tritt das ästhetische Gefühl verletzt. Auch in den 
Formen kennt man keine Grenzen, und j ec:ter will 
den andern übertrumpfen. Wem gefällt denn zum 
Beispiel die große Ellipse der Esso-Reklame? Da 
gibt es eine vielleicht mit 3 Meter Länge und 2 Me
ter Höhe und eine mit 4 Meter Länge und 2,50 Me
ter Höhe. Haben Sie noch niemals empfunden, 
meine Damen und Herren, daß diese „herrliche" 
weiß-rote Ellipse tatsächlich unsere Straßen, un
sere ganze Landschaft erschlägt, insbesondere 
wenn ein solches großes Schild neben einem klei
nen Bauernhaus steht? Aber auch im städtischen 
Bild reißt es eine Wunde in der Landschaft auf. 
Jedes Gasthaus, das ja die Firmenschilder bezahlt 
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bekommt, ist links und rechts eingegrenzt von 
„Coca-Cola"; denn diese Werbung kostet ja nichts. 

(Abg. Bezold: Wieso kostet sie nichts?) 

Es soll allerdings - doch ist das nicht ganz authen
tisch - in allerneuerster Zeit sogar ein Teil der 
Industrie eingesehen haben, daß die Genehmi
gungspflicht doch besser wäre, als nur Beschrän
kungen im Gesetz vorzusehen. Wir wollen diese 
Meldungen: noch überprüfen. 

Und was sagen Sie zur Lichtreklame, meine Da
men und Herren? Was haben wir für ein „herr
liches" buntes Lichtermeer z.B. am Stachus! 

(Abg. Bezold: Wir sind im 20. Jahrhundert, 
nicht mehr im 17.!) 

Ich finde es einfach unverständlich, daß man am 
„Kaufhof", der nun kaum ein Jahr steht, jetzt auch 
noch diese Bosch-Reklame anbringt. 

(Abg. Bezold: Wir sind froh, wenn wir wenig
stens in der Großstadt Licht haben; denn 
draußen müssen wir sowieso mit dem großen 

Scheinwerfer fahren.) 

\Vir sind tatsächlich nicht mehr weit weg von der 
amerikanischen Reklame! 

(Abg. Bezold: Mehr Licht!) 

Was haben wir da erst zu erwarten, wenn das 
Maxburg-Gelände bebaut wird! Die einzige schöne 
Straße in München ist noch die Ludwigstraße, die 
Gott sei Dank von der Reklame, auch von der -
Lichtreklame, noch freigehalten wurde. -

An Dutzenden und Aberdutzenden von Beispie
len ließe sich die maßlose und jeden Geschmack 
entbehrende Reklamewut nachweisen. Ich rede 
nicht einer Schematisierung in der Reklame das 
Wort, albecr ·eine 1gewisse Normd.emmg dürfte da 
und dort doch am Platze sein. 

Nun hat man sich bemüht, auch den Fremden
verkehr heranzuziehen, der doch auch alles Inter
esse habe, eine möglichst freizügige Werbung be
treiben zu können. Mir haben Kurdirektoren und 
Verkehrsamtsleiter mitgeteilt, daß sie es begrüßen 
würden, wenn endlich einmal mit Nachdruck gegen 
diese überhandnehmende Reklame Stellung ge
nommen würde. Und was sagen eigentlich die
jenigen, die bisher in den vorbildlichen Zeitschrif
ten, „Schöne Zukunft", „Bayerland" und wie sie 
heißen, sich durch eine Unzahl von Gegenüberstel
lungen von schlechter und guter Reklame dafür 
eingesetzt haben, den Geschmack zu bilden und 
die Kreisverwaltungsbehörden draußen darauf zu 
stoßen, was gut und schlecht ist! Diesen wackeren 
Männern und Idealisten ist man mit diesem Ge
setzentwurf in den Rücken gefallen. Die Abhilfe 
war vergeblich, weil bisher tatsächlich keine Ver
ordnung eine Handhabe zum Einschreiten geboten 
hat. Es blieb nur bei der Beratung, die dann un
gehört verhallte. Diese BeratUng obliegt nun den 
Landbauämtern. Ich halte es für absolut unrichtig, 
daß nach dem vorliegenden Gesetzentwurf gerade 
die Landbauämter, die bisher schon eine. ausge-

\ 
zeichnete Arbeit geleistet haben, nicht eingeschal
tet werden. Sie können nach dieser Gesetzesvorlage 
zwar als Beiräte zugezogen werden, aber es ist 
wiederum den Kreisverwaltungsbehörden anheim
gestellt, ob sie ihren· Rat hören wollen oder nicht. 
Die Begutachtung darf keinesfalls den .Kreisbau
meistern allein überlassen werden, die teilweise ja 
sogar Tiefbauer sind. 

Weiterhin ist eingewendet worden, die Geneh
migungspfid.cht sei eine .außerordentliche Be
lastung für den Verwaltungsapparat. Zugegeben, 
daß die erste Arbeit, nämlich die Genehmigung 
bzw. die Beseitigung der bisherigen Werbeanlagen, 
groß ist; sie wäre aber durchaus ohne Einstellung 
weiteren Personals durchzuführen. Kein Landrat 
und kein Bürgermeister - ich getraue · mir das 
offen zu si"gen -, der wirklich auf die Schönheit 
seines Kreises und seiner Stadt bedacht ist, wird 
sich scheuen, diese dankbare Aufgabe auf sich zu 
nehmen. Ich habe mich auch darüber gefreut, daß 
die Beamten der Baubehörden, und zwar aus
nahmslos, die Genehmigungspflicht für eine Not
wendigkeit halten, und diese Behörden müssen ja 
schließlich die Arbeit zusätzlich leisten. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, 
treten Sie unserem Abänderungsvorschlag bei, der 
vorsieht, die Regierungsvo.rlage des ersten Ent
wurfs wiederherzustellen. Zum Schluß möchte ich 
Ihnen sagen: Wer das heimatliche Bild unserer 
schönen bayerischen Landschaft, unse~er Dörfer 
und Städte noch schützen will, der lehnt das vor
liegende Gesetz ab! 

(Beifall bei der BP) 

Präsident Dr. Hundhammer: LDas Wort :nimmt 
der Herr Staatsmirl'ister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsmhths·ter: Der Reg~erungsent
wurlf ist durch die Atusschußbenatung•en völlig ver
ändfät worden. !Die \Staiatsre·gierung !bittet deshalb 
den Landta.g, d.ie Verhandlungen 'ZU 1unte'l'lbrechen. 
Der Ministerrat will Z1U dem veränderten Entwurf 
noch ·etinmal 'Stellung nehmen, um alfonf.alls den 
Entwurf z·i,trüclrnuz1ehen. 

Präsident Dr. Hundhammer: iD.iJe Staats'l'.'eg-ierung 
steHt den Antrag, die Beratung dieses Ge1g•erustan
des :zm unterbr.echen, um ihr Gelegenheit zu gelben, 
skh seilibst noch einmaJ mit der Mater.ie nach dem 
j-etzd.-gen Sta·nd 'ZIU :bef.ass·en. •Ich .g1auibe, es ±st •-an
g·ebr.acht, diesem An:tra-g 1de'l'.' Sta.atsveg·ie•rung statt
z,uge1ben. 

-(Abg. Dr. Lacherbauer: Zur Geschäftsordnung!) 

Zur Geschä1ftsovdnung Herir Albg·eol'dnet·er 
Dr. L1ach·ertba-uer! 

Dr. Lacherbauer '(BiP): Me.tne 1Da:men und Herren! 
Ich schlage voT, daß die LDehatte wenigstens heute 
noch -zu ·Elll!de geführt wird. Ich ibin üiberzeiugt, ·daß 
auch der Herr Illi'.l:enmirnster sich damit einver
standen •erklären wird; denn ich g<laube, daß diie 
Redner, d1e j·etzt noch ·zum Wort .g.emeltdet s.ind, 
sich außerord•entlich sta•rk -.auf tdile Seite des Re-
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g·ieT<ungsentwur:fis stellen und 1aHe die Gedanken 
noch vortrng,en. werden, die sie für notwendig hal
ten. 'Dann ·erst soJJte man dd!e 1En:tsched!d'llng darüber 
tre:fifen, O'b die Sache zua:-ückg·esteillt wh'ld. 

Präsident Dr. Hundhariimer: Ich d:rag:e rdas Hohe 
Haius., ob 1es· dem Ant:mig der Sta:atsregienmg aruf 
Z1urücksteHu:ng der Wieiteribehandlung des Ant.rags 
stattgeben wi'll. Es könnte jia 1an sich diie Mög'l.ich
keit besteihen, 1d,aß dte Staatsregierung sofort .er
klärt, sd:e zi•eht den Antrag :z·urück, was sie ,aber 
vermutliich noch nicht ohne weiteres trun wd.rd. 

·Eine 1aDJc1e11e Fr1age ;ist,· olb, die Debatte w.eit~r
g.eführt werde.n soll. Es könnte ·aruch sein, daß die 
Staiatsregd!erung andere Vornchläg.e unterbreiten 
will. 

Das Harus •entsched!det. Sall die J)elbatte weiiter
gefü!hrt werden? W1er das wünscht, möge sich vom 
Platz ·eriheihen. - .Ich !bitte um die Gegenprobe. -
Das letzter.e ist d1e Mehrheoit. :Damit wird die De-

. batte üiber diesen Ge.gienstanid ziunächst unterbro
chen und von der Wied.twbehaniilliung im A111genblick 
Acbstarud genommen. 

Da, wi:e ich ihör·e, der .A!b:g.eordnete Dr. Raß noch 
nicht da ist, ruife ich inzwischen auf die Zif:f'er 6 
der Nachtriagstagesoridnung: 

Antrag der Abgeordneten Bezold, Dr. Brücher 
und Fraktion betreffend Vorlage eines neuen 
Landesjugendplanes (Beilage 3984). 

Berichterstatter ütbeT die Beratungen des Aus
schuss.es für JrulturpoJit,ische Angele.geillheiten (Bei-
1a:g.e 4651:) ist deoc- Herr .A!b:geordnete Pittroff. 

Pittroff 1~SiPiD), Berichterstatter: Meine iDamen 
und HeT:l'en! [)er Antriag der Fraktion der FDP,· 
betreffenid Vo!r1age etnes Landesjug.endpl1anes, 
wuride d:n deT 58. :S~tzung des ArusschiusseiS für kru'l
turpoHtische Aruge1egenheiten am 6. Oktoiber 1953 
hehandel t. Heriich tersta tter: Pi ttrof1f, 1Mi tberich t
ernta tte.r: Herr Kolle,goe [)[', Schedl. 

Der B er ich t er s tat t er war der Ansicht, 
man könne dem Antrag ohne weü.ter.es zustimmen, 
wen •eT rein ifOTme11e1r Natrur sed. un:d D!Ur darauf 
aibzie1e, idie iReg.ie:r;urug zur Vorlage 1ed:nes Landes
jug1e111dpfahes 'ZJU vierianlassen. In di:e Beihandllung 
der Materie könne jetzt noch nicht eingetreten 
werden. Seines Wis1serus aribeiiteten ldilie ,zmständigen 
Ministe1r1ien, nämlich ~rheits- und Kultusmin<l.ste
rium, ibe!J:'·eits .an dem ne1Uen Landesdugendp1an. 

Der M .i t b ·e r ,i c 1h t •e r s t a t t •e r g1a1b dariau1f zu 
bedenken, olb rder Antrag nicht im Hin!bliick auf die 
Ausdfüihr1UUg·en des Berichterstiatte['S, wonach 1der 
La:ndesjugem:1plan 1ber·eits 1aus,gearbeoitet weI'de, zu
rückgezogen werden könne. 

Der Vertr•eter 1des Ar!be1tsministe
r i um s wteiS 1dariaiuf !hin, daß sein Mdnisterium den 
Antnag begrüße, weil ·es rdadiurch d:i!e MögJ..ichlk:eit 
erhalte, über die 1bisheri.gen Larudesjugendpläne 
und die durchgeführten Jugendnotprogramme im 
Landtag ·ZJu 1beriichten und ·einen neuen Landes
jugendplan vorizulegen. !De!l:' Ber.icht über 1die bis-

!herige Jugendiairbeü s1ei ·fertig, für das Jugend
notprogriamm 1954 iliiege ider 1Entwurf vor. 

Nachdem Herr Kollege Dr. Kot ff noch emp
fohl,en hatte, Iden Antr.ag als parlamentaird:sche 
Nachhilfe .ZIU hetriachten, 1beschloß der .Ausschuß 
eiootimmig tln diesem Sinne. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort ist g.e
meil!det dte Fr.au AlbgeO'ridnete :Dr. Brücher. Ich er
ted:le ihr idias Wort. 

Dr. Brücher l(FDiP): Hohes Haus, medri:e Damen 
u:nd Herren! Ich möchte fünen g1anz kurz e!i.ne Er~ 
gänzu111g von sechs Worten vorschlagen. Der Ände
rungsantrag muß Ihnen j edenMoment vorgelegt wer
den; er iist wo!hl !bereits im Besitz desHerrnPräsli!den..
ten. In 1dem Antrag w.ird die iSta•atsiregierung zu
nächst gebeten, über dias E1rgeibnis !der ;bisherigen 
Landesjug.end'Pläne zu iberkhten. Nach dem „und" 
soili1en nun noch die Wiorte :eü.ngedfügt werden „bi1s 
zu.m Beginn 1der Raushraltsiberatiungen 1954". Dann 
geht es wie bisher in dem Antrag weiter: „einen 
neuen Lande.sj1ug.endp'lan vorzulegen ... " iEs soll. 
·also 11edig'lic4 der Regieriung für die Vor1ag1e ie·ines 
neuen Landesjugendp1ans ·ein Termin g•esetizt wer
den. 

Und weshalb, ·med:ne verehrten [)amen rund Her-
. 11en? In den letzten J1a'lwen hat 1es sd.ch die Regie
rung imme'I' ed.nig·ermaßen [,ed.cht gemacht. ISi.e hat 
nämlich •eirufach aus rden einzelnen Hausihaltsrplänen 
der v·erschiedenen Ministerioen die Posten ZMS1am
mengeschrd.1eben, die für die Jugenda:r'heit bestimmt 
waren. Das w1ar die g1an:oe schöpferJsche Arbeit. · 
Uns liegt nrun dar:a:n - das ist im ku'lturpoliitischen 
A'USschiuß mehrd'ach zum Ausdruck gekommen -, 
daß mit diesem iPiLan tatsächlich mehr gietan wird, 
als ihisher !in iden •eiil'.12Jelnen Hiaus!ha~tsplänen g:etan 
wo:riden ist. iDesihafü kommt es 1e!ben in diesiem Jiaihr 
außetO'rdentlrl.ch dar.auf an, idie;s,e Zusammenstellung 
noch vor Beginn der Haushaltsberatungen zu S·ehen 
und ,auch im Zus1ammenhang :öu !beriaten, weil sich 
sonst, wtie gesagt, dd:ese iganz 'V'ernchfodenen Auf
g1aihen 1d!er Jugen!dpfiege, der Jugendfürsorge und 
J ug1endfö11derung 1aiuf dr.ed. oder v.ier verschiedene 
Ministenien verted:Len. Ich möchte Sie idaiher ·bitten, 
außer dem 1ein:stimmig·en Beschliuß des k1Lulturpoli
td.schen Aussch'UISses noch diesier kl!e.ifnen Termin
setzung „noch vor Beiginn der Haus1hialtsiberatungen 
1954" zu~ustimmen, idiamd.t wd.r a1s Aibg:eordnete 
noch rechtz;e,it.Lg Ed.nfl.uß 1auif die Materie nehmen 
1können :unid urus nicht, wd!e ·es rbii.sher der .FaH ge
wesien ist, der J1ugeil:l!dp1an vongelegt w.i:rd; w.enn 
die Etatbemturugen 1a!bgeschlossen sinid. 

Präsident Dr. Hundhammer: [)as. Wort 1erbittet 
der Herr .Aibgeovdnete Pittroiff; ich •erte1i.Qe ihm das 
Wort. 

Pittroff {1SPD): iMeine Damen und HeTren! Ich 
gl1aube, 1di:eser Ergänzung können wir oihne wed.teres 
zustimmen, da S1ie 1aruch im 1Sinne 1der Regierung 
lieigt. Der Vertr.eter des Ar:beiitsministeriums hat 
ii.n den Ausschußberatungen 1betont, dem Mdniste
rd.lum hege idamn, dem Landta:g ii!ber diie ibisherige 
Jugendarbeit zu :berichten; Außerdem wurde so-
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wohl von seiten des KultUJS- wie des Aribeitsmini
ster·iums idariauf h.i.nrgewiesen, diaß die Entwürfe 
vorliegen. iDaher ibefürchte rl.ch ntl.cht, daß diesmal 
e:i:ne v;erzögerung eintritt. Ich bitte den Landtag, 
so ,zu 'beschließen, wie Fr.au Kollegin Dr. Brücher 
e~pfoihlen hat. 

Präsident Dr. Hundhammer: .Ziur AbgiaJbe einer 
Erklärung erteile ich das w·ort dem Herrn Staats
sekrefar im Mirristerium für Aribeit und soziale 
Fürsorge. 

Krehle, .Staiatssekretär: Meine Damen ·llil1!d Her
ren! Die Vorarbeiten für den Landesjugendplan 
1954 sind 1bis zum Abschluß der Referentenent
würfe 1ged.i.ehen. Gegenwärtig finden noch wegen 
der fünanz·teJ1en Auswirkungen v;eriha·nd1ungen mit 
dem Finanzmirnisterium statt. Wir sind selobstv·er
ständüch daran interessiert, daß der L1anidesjrugend
p1an in tden Finanzp1an .des nächsten Jahres ein
g.e!haut wird. Srl.e .können sich diar1au1f v·er1assen, 
daß .S±e den Lan!desj•uigendplan noch' vor Beginn 
der Haushaltsberatungen vorgelegt erhalten. 

Im übri1gen darf iich dar1auf hinweisen, rcliaß mein 
Ministerd.um tber.eits wiederholt ä.n d:en sog·enannten 
„Farbigen Heften" rütber die"bishe:rigen Erfo1ge der 
bayerisch·en Jugendiarbeit •berichtet !hat. 

Präsident Dr. Hundhammer: rDä.e Aussprache ist 
geschloss·en. Wrl.r .kommen zur A !b s t ä. mm u n g. 
Zunächst ist in der Bei1age 3984 1au·f Grund der 
von der Antr.agstehlerin gemachten A1UJSführungen 
nach rclien Worten ,„zu berichten und" ·einzufügen 
„noch vor Begrl.nn ider Haushalfu?iber.atungen 1954": 
Wer dem Antriag d:Le ZU1Stimmiung erteilt, wolle 
Blatz. •beihahen. - Ich 1biitte 'llm die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? Liegen rnicht vor. Es ·ist ein
stimmig so beschlossen. 

Ich ru:De ruunmehr 1au1f 

Antrag der Abgeordneten Förster, Dr. Strosche 
und Engel betreffend Umbenennung der Ober
schule in Kurzform in „Deutsches Gymnasium" 
(Beilage· 4305). 

Über die VerhandUJUngen des AiUsschusses für 
kuJturpohltdsche Anrgel·egenheiten {Beilage 4653) be
richtet der !Herr AJbgeoridnete ·Dr. Schiu:bert.' 

Dr. Schubert (CSU), Berichterstatter: Herr Prä
sident, Hohes Haus! Der Ausschuß für kulturpoli
tische Angelegenheiten hat sich in seiner 58. Sit
zung mit dem Antrag auf Beilage 4305 befaßt. Er· 
hat nach längerer Aussprache dem Antrag einstim
mig zugestimmt. Ich darf Sie bitten, auch Ihrer
seits dem Beschluß des Ausschusses beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zu Wort meldet sich 
der Herr Abgeordnete Haußleiter. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Ich bin leider nicht in der 
Lage, an den Ausschußberatungen teilzunehmen. 
Ich darf hier aber folgendes sagen: 

Nach dem Beschluß des Ausschusses soll in Zu
kunft die Oberschule als „Deutsches Gymnasium" 
bezeichnet werden. Mir ist eines nicht klar· und ich 
halte eines für unmöglich:. daß wir nun das andere 
Gymnasium in einer anderen Form definieren: 
„Deutsches Gymnasium" gegenüber dem „Huma
nistischen Gymnasium". Dadurch erscheint das 
iJ:rnma'l1[1stisch·e Gymnasi:um ·als ein niichtdeutsches 
Gymnasium, und das ist völlig unmöglich. Der Be
griff „Deutsches Gymnasium" ist meiner Ansicht 
nach nicht für eine Schulreform einzuführen, wenn 
der Begriff „Gymnasium" noch für eine andere 
Schulform ih Geltung ist. 

(Abg. Pittroff: Bis jetzt hat es „Deutsche 
Oberschule" geheißen!) 

- Ja, „Deutsche Oberschule". Da es keine humani
stische Oberschule gegeben hat, hat man imrµer 
kurz unterschieden zwischen „Gymnasium" einer
seits und „Oberschule" andererseits. Dabei hat 
jeder gewußt, welche Schulgattung gemeint ist. 
Jetzt wird man abkürzen, und dann sagt der 
Junge: „Ich gehe ins Gymnasium." Kein Mensch 
wird hinzufügen, in welches er geht. 

(Abg. Pittroff: Furchtbar!) 

- Nein. Es ist aber durchaus der Sinn einer ver
nünft11g.en Be1z;eichnung der Schulformen, daß auf 
den ersten Blick sichtbar ist, um welche Schulform 
es sich dabei handelt. Wenn Sie schon.wollen, dann 
müßten Sie eine andere Unterscheidung wählen. 
w·enn Sie auf der anderen Seite definieren „Huma
nistisches Gymnasium" - ich halte auch den Be
grifif „humand.stisch" für eine sehr s·eitsiam traditio
nelle Bezeichnung; denn humanistisch sind ja hof
fentlich alle unsere Schulen -, dann ist jedenfalls 
die Gegenüberstellung „Deutsches Gymnasium" 
ganz besonders unglücklich, weil Sie dann zwei 
Schulbezeichnungen haben, von denen im Grunde 
jede unzutreffend ist. Wir hoffen nämlich, daß je
des Gymnasium und jede deutsche Schule eine 
humanistische Schule ist und wir hoffen, daß jede 
eine deutsche Schule ist, so daß hier ein Unter
schiedsbegriff gewählt worden ist, der nichts zur 
Sache aussagt. 

:::lie können meiner Ansicht nach nur so verfah
ren: Bitte, nennen Sie alle Oberschulen ,;Gymna
sium"! Das können Sie, obwohl auch dieser Name 
von mir aus gesehen absolut traditlonell und merk
würdig ist. „Gymnasfom" kommt von dem griechi
schen Wort yv,uv6r;, das „nackt" bedeutet. 

(Heiterkeit - Abg. Mei:x;ner: Gymnasium ist 
etwas ganz anderes!) 

Das kommt aus der Tradition der griechischen 
Sportschule. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Von yv;wd(;ew = üben, 
aber nicht von yvµ116r;!) 

-- Richtig. yv,uvd{;ew = üben geht auf den Begriff 
yv,uv6r; zurück, und zwar deshalb, weil der übende 
griechische Ringkämpfer - wir können uns ruhig 
über diese Frage unterhalten - sich zuerst einmal 
ausgezogen hat und das yvµvd(;ew durchaus ein 
yvµ11d{;ew im unbekleideten Zustand gewesen ist. 

(Heiterkeit) 
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- So ist es, Herr Kollege Lacherbauer. Sie werden 
lachen; aber so steht's in jeder Kulturgeschichte. 
Und so gerne ich vom Herrn Kollegen Dr. Lacher
bauer juristische Belehrungen entgegennehme, 
genau so muß er mir erlauben, hier etymologische 
Erklärungen abzugeben. 

'(Zuruf: Hat damit nichts zu tun! - Zuruf 
des Abg. Dr. Lacherbauer) 

- Richtig und genau. In unserem Gymnasium -
ich weiß nicht, ob das Ihrige S? gut war wie das 
unsere -

(Heiterketit - Zurrufe - AJhg. [)r. Lacher
ibiauer: Wir haben ·einen P'.Lanck !Und einen 
Heisenlberig hervorgeibracht! - Glocke des 

Präsidenten) 

hat man in einleuchtenden etymologischen Vorträ
gen vom Stamm yvµ1J6r; = nackt yv,uvdssw = üben 
und „Gymnasium", die Anstalt, in der man in 
Griechenland ursprünglich durchaus im unbeklei
deten, nackten Zustand geübt hat, abgeleitet. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Das kommt von der 
Humanistenbewegung im 15. und 16. Jahr-

hundert!) 

- Richtig. Aber man hat es in unserem Schul
unterricht davon abgeleitet, und zwar mit einigem. 
Recht, daß im alten Griechenland die körperliche 
Ausbildung auch im yv,u1JdCfio1J - und das hat es 
nun auch in Griechenland gegeben -

(Abg. Meixner: Das war ja die Ringerschule!) 

sehr stark betont gewesen ist. Das ist ein kultur
geschichtlicher Tatbestand. Darüber können wir 
uns gern unterhalten; ich bin zu weiteren Auf
klärungen .bereit. 

(Heiterkeit) 

Aber vielleicht können wir es außerhalb des 
Plenums dieses Parlaments. Ich möchte nur eines 
sagen: Selbst der Name Gymnasium ist ein Pro
blem. Er stammt aber aus unserer Geschichte. Gut, 
lassen wir fün stehen! W·enn Sie 1aber schon Un
terscheii!CLun;g·en der •einzelnen fhöheren Schru1en ein
führen, dann müssen Sie es im ganzen tun; dann 
müssen Sie das System im ganzen überblicken; 
dann können Sie nicht jetzt einen Einzelausschnitt 

· herausnehmen, weil sonst nämlich in der Tat der 
Mann des humanis~iscl:).en Gymnasiums und der 
Mann des deutschen Gymnasiums sich zu einer 
Schulart bekennen, die keine echte Unterscheidung 
darstellt. Deshalb ist der Antrag, von mir aus ge
sehen, nli.cht ibis ins 1etzte durchdacht. Es muß 
eine einheitliche Regelung auf diesem Gebiet her
beigeführt werden. Ich müßte als Mann des huma
nistischen Gymnasiums, der ich zufällig einmal ge
wesen bin, nachträglich noch Unsicherheitskom
plexe bekommen, weil ich nicht in ein deutsches 
Gymnasium gegangen bin. Bei der Rivalität der 
Kinder in den Schulen weiß man doch, wie sich die 
Jungen solche Schulgattungsbezeichnungen mit 
Vergnügen um die Ohren hauen. Da müssen sie 
schon genauer und besser durchdacht sein, als es 
durch diesen Antrag geschehen ist. 

P1·äsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Es wird gewünscht, daß ich den Antrag 
nochmals verlese. Der Antrag auf Beilage 4305 
lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, zum Be
ginn des neuen Schuljahres 1953/54 die auf 
sechs Grundschuljahren aufbauende jetzige 
Oberschule in Kurzform als vollwertige und 
gleichberechtigte höhere Schule in „Deutsches 
Gymnasium" umzubenennE;n. 

Der Ausschuß für kulturpo.litische Angelegenheiten 
hat einstimmig empfohlen, dem Antrag zuzustim-
1nen. 

Wer zustimmt, wolle Platz behalten. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Der 
Antrag ist angenommen. 

Ich rufe auf den 

Antrag des Abgeordneten Luft betreffend Er
richtung einer Glasfachschule im Wirtschafts
raum Oberfranken/Oberpfalz (Beilage 4533). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
kulturpolitische Angelegenheiten (Beilage 4653) be
richtet der Herr Abgeordnete Dr. Schedl. Ich er
teile ihm das Wort. 

Dr. Schedl {CSU), Berichterstatter: Hohes iHiaus, 
meine Damen und Herren! Der kulturpolitische 
Ausschuß hat sich in seiner 58. Sitzung mit dem 
auf Beilage 4533 veröffentlichten Antrag des Herrn 
Kollegen Luft befaßt. Berichterstatter war Dr. 
Schedl, Mitberichterstatter Kollege Förster. 

Bei der Beratung wurde vom Berichterstatter, 
vom Mitberichterstatter und von den Herren Kol
legen, die sich an der Debatte beteiligten, betont, 
daß auf Grµnd der wesentlicl:i angewachsenen Be
deutung der Glasindustrie der Gegenstand des An
trags einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen 
wäre. Es wurde aber auch von seiten der Regie
rung darauf thd.ngewi·esen, tdaß wir in Baye.rn bd.sher 
nicht ·etw;a ohne Glas.ßachschu1en w•aren, sondern 
schon ein w.eitgeihend •entwd.ckeUes System 1arufdiesem 
Gebiet ha,ben, das aber ohne Zweifel noch wesent
lich verbessert werden könne, insbesondere durch 
Hinzunahme ganz neuer Bereiche. 

Der Ausschuß hat dann den Antrag in folgender 
Formulierung einstimmig angenommen: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, sorgfältig 
zu prüfen, ob im Wirtschaftsraum Ostbayern 
das Bedürfnis zur Errichtung einer weiteren 
Glasfachschule besteht. 

Ich schlage Ihnen vor, dem einstimmigen. Aus
scl:iußbeschluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ed:ne WortmeLdung 
Hegt mir nd.cht vor. 

W:er dem Antrag beitrHt, wol!le iP1atz !behalten. 
- Stimmenthaltung.en? - Es d.st vom Plenum ein-
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stimm1g !beschlossen, wte vom Ausschuß vorge
schl1agen. 

Ich rufe nun auf die hetl.den 1aus der ersten T·a
gesol'dnung noch rückständ·:iigen Gegenstände, zu
nächst die Ziffer 17 a: 

Antrag der Abgeordneten Förster und Ge
nossen, !Engel, Dr. Lippert, Dr. Strosche, Schrei
ner und Dr. Brücher betreffend Errichtung von 
zwei verschiedenen ersten Jahrgängen an den 
staatlichen Mittelschulen (Beilage 4319). 

Über die Bern tungen des A usscbJU.sses für kul tur
poliitisch e AngeJegenheiten (Beä.iJ.·age 4599) berichtet 
der Herr AJbg.eordnete Dr.. Schubert. Ich erteile 1iihm 
das Wort. 

- Der Ber.ichterstatter fohlt; ich bitte, tl.hn her
beiizUJholen. Ich möchte 1grundsätzlich darauf hin
weisen, .es ist notwend·ig, daß sich 1dilie Herren Be
rich·terstatter sell:bst dtarum ·k!ümmern wenn sie an 
der 1Reilie sein .könnten. Es .iJst !Unmöglich, daß der 
Präskrent jeden ·einzelnen Abgeo11dneten erst her
beiiho1en iläßt, wenn dieser an ·der Reihe ist, Bereich~ 
zru erstatten. Die 1Unefilreulich schlechte Besetzung 
des lHa1uses möchte ich nU:r nebe111bei ·erwähnen. Es 
handelt sich um die beiden letzten Gegenstände, 
die wir noch zu beraten haben; ich kan;n deshalb 
keinen anderen Gegenstand eirn:;chalten. 

'(.A!bg. Dr. Brücher: Zur Geschfüftsordnung!) 

- Zur Geschä.ftso11dnung erteile iich das Wort der 
FJ:'iau Abigeordneten Dr. Brücher. 

Dr. Brücher {FIDiP): Hohes Haus! Da der Herr 
Berichterstatter nicht .anwesend •ist 'lll1!d 1aiußel'dem 
ein .Atbäruderungs1antraig der CSU vorliegt, der die 
giarwe Materie vöfüg ;anders 1beurteilt, möchte lieh 
beantmg·en, diesen Ptu'llkt noch. •einmail. 1an den kul
tu:rpoliitiischen Ausschuß z;urücklzuverwefaen. Wir 
we11den un:s heute doch nicht mehr. !im einze1nen 
über den Antrag der CSU schlüssrLg werden kön
nen. 

Präsident· Dr. Hundhamme1·: Trotz des Wider- · 
spruch·es, der ;gestern 1erlhoiben worden ·ist, möchte 
ich dem Herrn Staiatsmfalister für Unterricht und 
Kuil:bus das Wort zur Geschäftsordnung geben, weil 
er •eine Md.ttei1un,g hier.zu zu machen h1at. - Nur 
zur Geschäftsordnung, Herr Staiatsmi!Illister. · 

Dr. Schwalber, Staiatsminüster: Ich möchte mich, 
k'Ul'z gesagt, überrasch·ende.rweise dem Antrag der 
Fmu Abgeordneten 1Dr. Brücher anschließen. 

(Heiterkeit und Bravo-Rufe - Ahg. Junker: 
· Das 1erste Mal!) 

Nein! FJ:,aiu Dr. Brücher hiat schon gestern von 
„ unserem Kultusmtirüster" gesprochen. Ich hal.te es 
tatsächlkh für notwend11g, die g•an:z;e Materie noch . 
einma1l ·eing·ehend z:u beraten. Im Laufe der De
batte im lku1turpolitischen Ausschuß ·tst wirklich ein 
andeves Ergeib!Illis hera'Usg·ekommen, 1als ursprüng
lich 1beatbsiicht1gt war. Darüber hd.naus stehe ich auf 
dem StaD!dpunkt, daß man auch Ü'ber1egungen an
stellen sollte, ob nicht der Hausthaltsausschuß mit 
der Sache z:u befassen wäre. Man ver1angt vom 
Kultusministerium, •es möge n;eue Schu1en ·errich
ten ·bzw. neue K1ass·en 1einführen. Neiben der 3k1as
sigen Mittelschule soll, we·nn .auch nur versuchs
weise, ·eine 4ik!lassd.ge Md.ttelschule errichtet werden. 
AUJf ane Fälle wird vom Kultusministerium eine 
Ausweitu;ng v·erliaD!gt. Di:ese Auswe<itung ist 11!Ur 
möglich, wenn lieh neue PJ.anstellen bekomme. Aus 
diesem Grunde muß nach meiner Überzerugung der 
Hiausihaltsiausschuß md.t dieser Sache >beif.aßt werden. 
Wenn, wie ursprünglich beiatbsichttgt war, zu den 
vorhandenen Plansteinen für 40 neue ·Kjlassen, die 
zu errichten wären, die Planstellen angefordert 
we.rden müssen, so ha•ndelt es sich um 120 neue 
PlansteHen, die ich brauche. Da:zu sched.nt mir eine 
Behandlung tim Haushaltsiausschuß notwendig zu 
sein. 

Präsident Ur. Hundhammer: Nach der Geschäfts
ordnung kann auch ein Redner gegen den Antrag 
das Wort •el'gr'e·ifän. Für den Antwg kann niemand 
mehr sprechen. - namit ist die .Geschäiftsordnungs
debatte beendet. 

Ich ibitte dd.ejenig·en Mitglieder des !Hauses, die 
der •beantragten Rückverweisung zustimmen, sich 
vom P1latz zu erhe1ben. - Das ist eiTI!deutig die 
Meihrfüe>i.t. Die· Rückverweisung ist •beschlossen. 

Meine Damen und -Herren! Aus der g1esamten 
Tagesordnung wär\= nur noch Punkt 5 des .ersten 
Nachtriags offen. Wie ich inzwisch.en festgestellt 
ha1be, iist der Berichterstatter 1Dr. Raß für heute 
entsch1J1digt. Es ·ist a:ber wohl nicht notwend~g, für 
mo11gen eine Vollsd.tzung anzuhernumen. 

Ich erkläre die Sitzung ·für geschlossen. 

·(Schluß der Sitzung: 10 Uhr 20 Minuten) 




